
L andgericht

L üneburg

Im Namen des Volkes

T eil-Versäumnisurteil

5  O 387/25

In dem Rechtsstreit

L ydia Buchfink, Krögers L and 9, 21266 Jesteburg

- Klägerin -

P rozessbevollmächtigte:

Kanzlei Seehofer, Bahnhofstraße 5 1, 87435  Kempten

G eschäftszeichen: 25 /0135 3

gegen

A viva L ife & P ensions Ireland Designated A ctivity Company, vertreten durch den

V orstand, One P ark P lace, Hatch Street, D02E61 Dublin 2, Irland

 - Beklagte -

hat das L andgericht L üneburg � 5 . Zivilkammer � durch den V orsitzenden Richter am

L andgericht Bendtsen, die Richterin am L andgericht Clüsener und die Richterin Schlott im

schriftlichen V orverfahren am 07.04.2026 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, hinsichtlich der V ersicherung Nr. 17216929 an die

Klägerseite A uskunft über die Höhe des ungezillmerten Deckungskapitals

ohne V errechnung von A bschluss- und V ertriebskosten zu erteilen.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, hinsichtlich der

V ersicherung Nr. 17216929 den Rückkaufswert des streitgegenständlichen

V ersicherungsvertrages an die Klägerseite zu bezahlen.
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3. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

R echtsbehelfsbelehrung

Diese Entscheidung kann mit dem Einspruch angefochten werden. Er ist innerhalb von zwei Wochen bei dem

L andgericht L üneburg, A m Markt 7, 21335  L üneburg, einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der

Entscheidung.

Der Einspruch ist mittels elektronischen Dokuments einzulegen. Nur eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt

kann den Einspruch einlegen. Der Einspruch muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das er gerichtet wird, sowie

die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt wird, enthalten. Soll das V ersäumnisurteil nur zum Teil

angefochten werden, so ist der Umfang der A nfechtung zu bezeichnen. 

Ferner sind innerhalb derselben Frist sämtliche A ngriffs- und V erteidigungsmittel einschließlich Beweisantritten

sowie Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen, vorzutragen.

Bendtsen

V orsitzender Richter am

L andgericht

Clüsener

Richterin am L andgericht

Schlott

Richterin


